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(2) Ist der tatsächliche Verdienstausfall höher, wird Abge
ordneten, Nachfolgekandidaten und in Kommissionen berufe
nen Bürgern vom Betrieb als Ausgleich der Betrag gezahlt, 
den sie als Verdienst erzielt hätten. Bei diesem Verdienst sind 
auch diejenigen Einkommensteile zu berücksichtigen, die nicht 
in die Berechnung des Durchschnittsverdienstes einbezogen 
werden, wie z. B. Untertageprämien, Schichtprämien, Er
schwerniszuschläge.

(3) Die Freistellung zur Wahrnehmung der Abgeordneten- 
und Kommissionstätigkeit darf nicht zu einer Minderung der 
Jahresendprämie führen.

(4) Die für die Abgeordnetentätigkeit von den Staatsorganen 
gewährten Pauschalentschädigungen dürfen bei der Berech
nung der Ausgleichszahlung bzw. Entschädigung nicht in Ab
zug gebracht werden.

§ 8

(1) Abgeordnete, Nachfolgekandidaten und in Kommissio
nen berufene Bürger, die Mitglieder sozialistischer Produk
tionsgenossenschaften sind und zur Wahrnehmung ihrer Auf
gaben von der genossenschaftlichen Arbeit freigestellt sind, 
erhalten für diese Zeit einen Ausgleich in Höhe ihrer bisheri
gen Durchschnittsvergütung durch die Produktionsgenossen-

> schaft.

(2) Die Berechnung des Ausgleichs für Abgeordnete, Nach
folgekandidaten und in Kommissionen berufene Bürger, die 
Mitglieder von PGH sind, erfolgt gemäß § 7.

(3) Die Berechnung des Ausgleichs für Abgeordnete, Nach
folgekandidaten und in Kommissionen berufene Bürger, die 
Mitglieder von landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften, gärtnerischen Produktionsgenossenschaften sowie 
Produktionsgenossenschaften werktätiger Fischer sind, erfolgt 
auf der Grundlage des Durchschnitts der im letzten Kalender
jahr geleisteten Arbeitseinheiten und der laut Betriebsplan 
der vorgenannten Genossenschaft festgelegten Geld- und Na
turalvergütung je Arbeitseinheit.

(4) Im Ausnahmefall können auf Antrag der Produktions
genossenschaft durch

— den Rat des Bezirkes bei Abgeordneten, Nachfolgekandi
daten und in Kommissionen berufenen Bürgern des Be
zirkstages,

— den Rat des Kreises bei Abgeordneten, Nachfolgekandi
daten und in Kommissionen berufenen Bürgern des Kreis
tages,

— den Rat der Stadt bei Abgeordneten, Nachfolgekandida
ten und in Kommissionen berufenen Bürgern der Stadtver
ordnetenversammlung,
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— den Rat des Stadtbezirkes bei Abgeordneten, Nachfolge
kandidaten und in Kommissionen berufenen Bürgern der 
Stadtbezirksversammlung,

— den Rat der Gemeinde bei Abgeordneten, Nachfolgekandi
daten und in Kommissionen berufenen Bürgern der Ge
meindevertretung

die für die Ausgleichszahlung aufgewandten Mittel ganz oder 
teilweise erstattet werden.

§ 9

(1) Abgeordnete, Nachfolgekandidaten und in Kommissionen 
berufene Bürger, die Kommissionshändler, selbständige Hand
werker, Gewerbetreibende oder sonstig selbständig bzw. frei
beruflich Tätige sind, können für den ihnen durch die Wahr
nehmung ihrer Aufgaben entstehenden Verdienstausfall eine 
Entschädigung erhalten. Der Verdienstausfall ist durch Vor
lage des Steuerbescheides zu belegen.

(2) Die Entschädigung für Verdienstausfall kann bis zu 
10,— M je Stunde, im Höchstfall 80,— M täglich betragen. Ist 
es den Abgeordneten, Nachfolgekandidaten oder in Kommis
sionen berufenen Bürgern nicht möglich, einen Nachweis über 
ihren Verdienstausfall zu erbringen, so entscheiden die im 
§ 8 Abs. 4 aufgeführten örtlichen Räte über die Höhe der zu 
zahlenden Entschädigung.

(3) Die Entschädigungen zahlen die im § 8 Abs. 4 genannten 
örtlichen Räte.

(4) Entschädigungen für Abgeordnete, Nachfolgekandidaten 
und in Kommissionen berufene Bürger gemäß Abs. 1, die 
Kommissionshändler, selbständig bzw. freiberuflich Tätige 
sind, werden wie Einkünfte aus der jeweiligen Erwerbstätig
keit besteuert und unterliegen der Beitragspflicht zur Sozial
versicherung.

IV.

§10

Die Pauschalentschädigung für die Abgeordneten erfolgt in 
der bisherigen Höhe. Die Nachfolgekandidaten erhalten die 
gleiche Pauschalentschädigung.

§11

Der Beschluß tritt am 19. Mai 1974 in Kraft.
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